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Stellungnahme des Saarlands zum Entwurf der 14. Verordnung  
zur Änderung der Abwasserverordnung 
 
 
 

Sehr geehrter Herr  
 
vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf der 14. Verordnung zur 
Änderung der Abwasserverordnung im Rahmen der Länderbeteiligung.  

Nachfolgend sind unsere Stellungnahme zu dem Verordnungsentwurf und Angaben zum 
Erfüllungsaufwand angefügt.  
 
Anhang 3- Stellungnahme und Angaben zum Erfüllungsaufwand 

Im Saarland fallen zwei Firmen unter den Anwendungsbereich des vorgelegten Entwurfs 
zu Anhang 3 (Herstellung von Nahrungsmitteln und Futtermitteln). Auf der Basis derzeit 
vorliegender Daten kann der Erfüllungsaufwand für die betroffenen Betriebe als gering 
eingestuft werden. Daneben ist der erwartete Erfüllungsaufwand für die Verwaltung ge-
ring. Aus diesem Grund wird von einer weitergehenden Bewertung des Entwurfs abgese-
hen. 
 
Anhang 10 - Stellungnahme und Angaben zum Erfüllungsaufwand 

Im Saarland sind derzeit keine Firmen bekannt, die in den Anwendungsbereich des vorge-

legten Entwurfs zu Anhang 10 (Schlachten von Tieren) fallen. Der Anhang hat im Saarland 
daher keine Relevanz und es ergibt sich weder für die Verwaltung noch für die Wirtschaft 
des Landes ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Aus diesem Grund wird von einer weiter-
gehenden Bewertung des Entwurfs abgesehen. 
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Anhang 12 – Stellungnahme und Angaben zum Erfüllungsaufwand 

Im Saarland sind derzeit keine Firmen bekannt, die in den Anwendungsbereich des vorge-
legten Entwurfes zu Anhang 12 (Herstellung von Bioethanol) fallen. Der Anhang hat im 
Saarland daher keine Relevanz und es ergibt sich weder für die Verwaltung noch für die 
Wirtschaft des Landes ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Aus diesem Grund wird von 
einer weitergehenden Bewertung des Entwurfs abgesehen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 

 




